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Einleitung

In der Gestaltung der Entscheidungsprozesse liegt ein Schwerpunkt des parla-
mentarischen Verfahrensrechts; die parlamentarische Geschäftsordnung enthält
dabei das „politische Kampfrecht“.1 Dennoch erfahren parlamentarische Ge-
schäftsordnungen in der juristischen Literatur geringe Beachtung. Mit den Worten
des ehemaligen Bundestagspräsidenten Lammert wirken sie geradezu „wie lästige
Fußnoten eines großen staatsphilosophischen Konzepts“.2 Dabei wird außer Acht
gelassen, dass die parlamentarische Geschäftsordnung wesentlicher Bestandteil des
Verfassungsrechts ist. Die Verfassung stellt in ihren organisatorischen Vorschriften
einen Rahmen für die Handlungsweisen der obersten Staatsorgane auf. Sie normiert
für die obersten StaatsorganeKompetenzen, gibt aber keine inhaltlichen Richtpunkte
und legt für sie nur wenige Verfahrensregeln fest.3 Die parlamentarische Ge-
schäftsordnung ergänzt die Verfassung in wichtigen Punkten. Das Parlament legt in
seiner Geschäftsordnung die Formalien seines Verfahrens und seine Funktionsweise
fest, die seine Rolle und sein Selbstverständnis bestimmen.4 Die parlamentarische
Geschäftsordnung ist aufgrund der Entfaltung der vielfältigen im Parlament ver-
tretenen Meinungen und Interessen imstande, die tatsächlichen Zustände eines po-
litischen Systems deutlicher und genauer abzubilden als dieVerfassung.5Nicht selten
werden deshalb über den Weg der Änderung der Geschäftsordnung politische
Machtfragen entschieden. Auch die Beschäftigung mit der deutschen Parlaments-
geschichte zeigt, dass die weitverbreitete Vermutung der geringen politischen und
rechtlichen Bedeutung von Geschäftsordnungen korrigiert werden muss.6

Ein geradezu außergewöhnlicher Fall einer Geschäftsordnungsänderung mit
historischen Folgen ereignete sich 1932 im Preußischen Landtag. Die Reichstags-
wahlen vom September 1930 und die ihr folgenden Regionalwahlen hatten gezeigt,
dass auch bei der am 24. April 1932 in Preußen stattfindenden Landtagswahl mit
einem erheblichen Erstarken der rechten Parteien, insbesondere der NSDAP zu
rechnen war. In Preußen, das im Reich eine dominierende staatspolitische Position
besaß, waren seit 1919 Regierungen der Weimarer Koalition (SPD, Zentrum, DDP)
an der Macht gewesen. Um zu verhindern, dass die NSDAP in der kommenden
Legislaturperiode den Ministerpräsidenten stellt, änderte der Preußische Landtag

1 Bollmann, Selbstorganisationsrecht BT (1992), S. 17 f.
2 Lammert, Zur Geschäftsordnung (1986), S. 10 Sp. links.
3 Scheuner, Entwicklung (1971), S. 145; Möller, Parlamentarismus (1985), S. 395.
4 Scheuner, Entwicklung (1971), S. 145.
5 Scheuner, Entwicklung (1971), S. 146; Kaufmann, Die Westmark 1921, 205 (207).
6 Lammert, Zur Geschäftsordnung (1986), S. 12 Sp. rechts.



unmittelbar vor dem Ablauf der Legislaturperiode seine geschäftsordnungsmäßige
Bestimmung für dieWahl desMinisterpräsidenten. Die Preußische Verfassung (PrV)
hatte die Regelung der Wahlmodalitäten des preußischen Ministerpräsidenten wei-
testgehend dem Preußischen Landtag überlassen, Artt. 45, 21, 22. Die Bestimmung
des § 20 Abs. 2 S. 1 der Geschäftsordnung des Preußischen Landtags (GO PrLT) sah
deshalb vor, dass der Ministerpräsident grundsätzlich mit der Mehrheit der abge-
gebenen Stimmen gewählt wurde. Bei ergebnislosem ersten Wahlgang bestimmte
§ 20 Abs. 2 S. 2 GO PrLT, dass eine Stichwahl zwischen den Kandidaten mit den
meisten Stimmen stattzufinden habe. Durch Beschluss vom 12. April 1932 wurde
die Bestimmung des § 20 Abs. 2 S. 2 GO PrLT ersatzlos gestrichen. Infolgedessen
konnte der Ministerpräsident nur noch mit der einfachen Mehrheit und nicht mehr
durch Stichwahl gewählt werden. Das dahinterstehende politische Kalkül der Re-
gierungsparteien ging nach der Landtagswahl auf: der NSDAP, die nach der Wahl
tatsächlich die stärkste Partei im Parlament wurde, gelang es weder den Minister-
präsidenten zu stellen noch die Geschäftsordnungsbestimmung erneut abzuändern.
Die alte Regierung blieb daraufhin als geschäftsführende Regierung im Amt.

Die Geschäftsordnungsänderung erlangte ebenso in der Folgezeit Brisanz, da sie
unter anderem als Begründung für die Einsetzung eines Reichskommissars in
Preußen diente. Der sog. „Preußenschlag“ vom 20. Juli 1932 geht unmittelbar mit
dem „Untergang“ der Weimarer Republik und der Zerstörung der parlamentarischen
Demokratie einher. Diese Maßnahme bedeutete den Verlust der politischen Selbst-
ständigkeit Preußens und das Ende des Preußischen Landtags.

Aus rechtswissenschaftlicher Sicht stellt sich die Frage nach der Verfassungs-
mäßigkeit der Änderung der Geschäftsordnung des Preußischen Landtags vom
12. April 1932. Es erstaunt, dass diese Frage in der zeitgenössischen Literatur nur am
Rande erörtert wurde. Der Fokus der rechtswissenschaftlichen Diskussion lag stets
auf dem Preußenschlag und dessen rechtlicher Zulässigkeit. Aufgrund der fehlenden
umfassenden, staatsrechtlichen Würdigung besteht bis heute Uneinigkeit über die
Verfassungsmäßigkeit der Geschäftsordnungsänderung. Die in der zeitgenössischen
Literatur vorherrschende Ansicht ging oftmals ohne nähere Begründung einfach von
der verfassungsrechtlichen Zulässigkeit der Geschäftsordnungsänderung aus.7 Da-
neben erhoben sich aber auch vereinzelt Stimmen, die die Verfassungsmäßigkeit der
Änderung der Geschäftsordnung vom 12. April 1932 anzweifelten. Manche Autoren
befürchteten durch die Geschäftsordnungsänderung eine Zerstörung der Einheit
zwischen dem Reich und Preußen, andere sahen in der Geschäftsordnungsänderung
eine unzulässigeVerfassungsänderung.8Als prominentester Vertreter derAnsicht der
Verfassungswidrigkeit der Geschäftsordnungsänderung gilt Carl Schmitt, einer der
bedeutendsten aber auch umstrittensten Staatsrechtslehrer des 20. Jahrhunderts.9

Dieser nahm den Standpunkt ein, dass eine Verletzung seines zuvor entwickelten

7 S. dazu eingehend Kapitel D. I. 1.
8 S. dazu eingehend Kapitel D. II.
9 Muth, Carl Schmitt im Sommer 1932 (1971), S. 75.
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Prinzips der gleichen Chance vorlag.10 Das Prinzip der gleichen Chance stellt nach
Carl Schmitt ein „materielles Gerechtigkeitsprinzip“ dar und beinhaltet die gleiche
Chance, die Mehrheit und damit die politische Macht zu erringen.11 In der Nach-
kriegszeit gewann das Prinzip der gleichen Chance aufgrund der Aufwertung der
politischen Parteien durch das Grundgesetz an praktischer Bedeutung.12 Dies führte
dazu, dass auch die Staatsrechtslehre sich wieder vereinzelt der Änderung der Ge-
schäftsordnung des Preußischen Landtags vom 12. April 1932 widmete und mit der
Frage der Verfassungsmäßigkeit auseinandersetzte. Aufgrund der geschichtlichen
Erfahrungen der Nazi-Diktatur gerieten nun die Motive für den Entschluss des alten
Landtags, dieGeschäftsordnung zu ändern,mehr in denVordergrund.13DesWeiteren
wurde versucht, Parallelen zum heutigen Staatsrecht zu ziehen, indem die Änderung
der Geschäftsordnung des Preußischen Landtags vom 12. April 1932 mit der Ein-
führung des konstruktiven Misstrauensvotums verglichen wurde.14 Die erneute
Beschäftigung mit der Geschäftsordnungsänderung in der Nachkriegszeit ist er-
staunlich, da mit dem Urteil des Staatsgerichtshofs vom 20. Dezember 1932 bereits
eine höchstrichterliche Entscheidung zu der Streitfrage vorlag. Die Fraktion der
NSDAP im Preußischen Landtag hatte vor dem Staatsgerichtshof geklagt und wollte
festgestellt wissen, dass der Landtag seine Geschäftsordnungsbefugnis mit der
Streichung des § 20 Abs. 2 S. 2 GO PrLT überschritten hatte. Der Staatsgerichtshof
ging jedoch von der Verfassungsmäßigkeit der Geschäftsordnungsänderung aus und
wies die Anträge der Fraktion der NSDAP zurück.15

Es überrascht, dass eine Auseinandersetzung mit den Urteilen des Staatsge-
richtshofes in der rechtswissenschaftlichen Literatur überhaupt nicht stattfindet. Die
Literatur behandelte vornehmlich den von Carl Schmitt begründeten Verstoß der
Geschäftsordnungsänderung gegen das Prinzip der gleichen Chance.16 Die Be-
trachtung der Verfassungsmäßigkeit der Änderung der Geschäftsordnung vom
12. April 1932 geschieht dabei völlig losgelöst von den der Geschäftsordnungsän-
derung zugrundeliegenden verfassungsrechtlichen Bestimmungen. Ebenso lässt die
rechtswissenschaftliche Auseinandersetzung in der Literatur die Berücksichtigung
des Diskontinuitätsgrundsatzes vermissen, wonach die parlamentarische Ge-
schäftsordnung prinzipiell mit dem Ende der Legislaturperiode ihre Gültigkeit
verliert.

Wie sich zeigen wird, sind die in der Literatur vorgebrachten Bedenken nicht
geeignet, die Verfassungsmäßigkeit der Änderung der Geschäftsordnung des Preu-
ßischen Landtags vom 12. April 1932 in Frage zu stellen. Insbesondere verstößt die

10 S. dazu eingehend Kapitel D. III.
11 Schmitt, LuL (1932), S. 32.
12 Kißlinger, Recht auf politische Chancengleichheit (1998), S. 9.
13 S. dazu eingehend Kapitel E. II.
14 S. dazu eingehend Kapitel E. III.
15 S. dazu eingehend Kapitel C. III.
16 S. dazu eingehend Kapitel D. III. und E. I.
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